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Änderungen in den AVR-J (Stand 08.09.2010) 
(Die Änderungen im Text sind fett und kursiv geschrieben!) 

 
 
 
Anlage 8 Ärztinnen und Ärzte 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Für Ärztinnen und Ärzte, die als solche eingesetzt sind, gelten die AVR-J mit den in dieser Anlage 
festgehaltenen Abweichungen. 
 
§ 2 Arbeitszeit, besondere Rechte und Pflichten  
 
(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit kann im gegenseitigen Einvernehmen mit der Ärztin oder dem 
Arzt auf bis zu 48 Stunden erhöht oder auch geringer vereinbart werden, dabei wird das Entgelt 
entsprechend erhöht oder verringert. 
 
(2) Die tägliche Arbeitszeit kann im Schichtdienst auf bis zu 12 Stunden ausschließlich der Pausen 
ausgedehnt werden. In unmittelbarer Folge dürfen nicht mehr als 4 12-Stunden-Schichten und innerhalb 
von 2 Kalenderwochen nicht mehr als 8 12-Stunden-Schichten geleistet werden. Solche Schichten können 
nicht mit Bereitschaftsdienst kombiniert werden. 
 
(3) Zu den Ärztinnen und Ärzten obliegenden ärztlichen Pflichten gehört es auch, ärztliche 
Bescheinigungen auszustellen. Die Ärztinnen und Ärzte können von der Dienstgeberin bzw. vom 
Dienstgeber auch verpflichtet werden, im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden 
Ärztinnen und Ärzten oder von Belegärztinnen und Belegärzten innerhalb der Einrichtung ärztlich tätig zu 
werden. 
 
(4) Die Erstellung von Gutachten, gutachterlichen Äußerungen und wissenschaftlichen Ausarbeitungen, die 
nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden, gehört zu den Ärztinnen und Ärzten 
obliegenden Pflichten aus der Haupttätigkeit. 
 
(5) Die Ärztin bzw. der Arzt kann von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber verpflichtet werden, als 
Nebentätigkeit Unterricht zu erteilen, soweit dies arbeitsvertraglich nicht schon als Teil ihrer bzw. seiner 
Haupttätigkeit vereinbart ist, sowie Gutachten, gutachterliche Äußerungen und wissenschaftliche 
Ausarbeitungen, die von einem Dritten angefordert und vergütet werden, zu erstellen, und zwar auch im 
Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit der leitenden Ärztin bzw. des leitenden Arztes. Steht die 
Vergütung für das Gutachten, die gutachterliche Äußerung oder wissenschaftliche Ausarbeitung 
ausschließlich der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber zu, hat die Ärztin bzw. der Arzt nach Maßgabe 
ihrer bzw. seiner Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil dieser Vergütung. In allen anderen Fällen ist 
die Ärztin bzw. der Arzt berechtigt, für die Nebentätigkeit einen Anteil der von dem Dritten zu zahlenden 
Vergütung anzunehmen. Die Ärztin bzw. der Arzt kann die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, 
wenn die angebotene Vergütung offenbar nicht dem Maß ihrer bzw. seiner Beteiligung entspricht. Im 
Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
verweigert werden. 
 
(6) Die Arbeitszeiten der Ärztinnen und Ärzte sind per Zeiterfassung zu dokumentieren. 
 
(7) Die Dienstgeberein bzw. der Dienstgeber hat Ärztinnen und Ärzte von etwaigen im Zusammenhang 
mit dem Dienstverhältnis entstandenen Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, sofern der Eintritt 
des Schadens nicht durch die Ärztin bzw. den Arzt vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden 
ist. Im Übrigen bleiben die allgemeinen Grundsätze zur Arbeitnehmerhaftung unberührt. 
 
(8) Zur Teilnahme an Arztkongressen, Fachtagungen und vergleichbaren Veranstaltungen ist Ärztinnen und 
Ärzten Dienstbefreiung (§ 13 AVR-J) bis zu 3 Arbeitstagen im Kalenderjahr zu gewähren. Die 
Dienstbefreiung wird auf einen Anspruch nach den Weiterbildungsgesetzen der Länder angerechnet. Bei 
Personalkostenerstattung durch Dritte erfolgt eine Freistellung für bis zu 5 Tage. 
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§ 3 Zuweisung zu Dritten und Personalgestellung 
 
Ärztinnen und Ärzten kann im dienstlichen oder betrieblichen Interesse mit ihrer Zustimmung unter 
Fortsetzung des bestehenden Dienstverhältnisses bis zur Dauer von 3 Monaten eine mindestens gleich 
vergütete Tätigkeit bei den Werken und Einrichtungen des Johanniterordens zugewiesen werden. Die 
Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Die Zuweisung einer Beschäftigung bei 
einem Dritten oder über den Zeitraum von 3 Monaten hinaus bedarf der gesonderten Vereinbarung mit 
dem Arzt/ der Ärztin. Die Rechtsstellung der Ärztinnen und Ärzte bleibt unberührt. Bezüge aus der 
Verwendung werden auf das Entgelt angerechnet. 
 
§ 4 Tätigkeit im Rettungsdienst  
 
(1) Zu den der Ärztin bzw. dem Arzt aus ihrer bzw. seiner Haupttätigkeit obliegenden Pflichten gehört es, 
am Rettungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen und sich gegebenenfalls dafür auf 
Anordnung und Kosten der Dienstgeberin bzw. des Dienstgebers zu qualifizieren.  
 
(2) Eine Ärztin bzw. ein Arzt, die bzw. der nach der Approbation noch nicht mindestens ein Jahr klinisch 
tätig war, ist grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst heranzuziehen. Eine Ärztin, der bzw. ein 
Arzt, dem aus persönlichen oder fachlichen Gründen (z.B. Vorliegen einer anerkannten Minderung der 
Erwerbsfähigkeit, die dem Einsatz im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit, langjährige 
Tätigkeit als Bakteriologin bzw. Bakteriologe) die Teilnahme am Rettungsdienst nicht zumutbar ist, darf 
grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst herangezogen werden. 
 
(3) Für jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhält die Ärztin bzw. der Arzt einen Einsatzzuschlag in 
Höhe des Stundenentgelts nach Ä2 Stufe 1. 
Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn der Ärztin bzw. dem Arzt wegen der Teilnahme am 
Rettungsdienst außer den Bezügen sonstige Leistungen von der Dienstgeberin bzw. vom Dienstgeber 
oder von einem Dritten (z.B. private Unfallversicherung, für die die Dienstgeberin bzw. der Dienstgeber 
oder eine Trägerin bzw. ein Träger des Rettungsdienstes die Beiträge ganz oder teilweise trägt, 
Liquidationsansprüche usw.) zustehen.  
 
§ 5 Grundentgelt für Ärztinnen und Ärzte 
 
(1) Das Grundentgelt der Ärztinnen und Ärzte bemisst sich gemäß der Entgelttabelle in § 6 nach 
Stufen (1 bis maximal 5). 
 
(2) Ärztinnen und Ärzte, Fachärztinnen und -ärzte, Oberärztinnen und -ärzte, denen eine Tätigkeit 
erstmals übertragen wird, erhalten das Grundentgelt nach der Stufe 1 ihrer Entgeltgruppe. Die 
Verweildauer in der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe richtet sich nach den in der Entgelttabelle 
angegebenen Jahren. 
 
3) Die Ärztinnen und Ärzte erreichen die jeweils nächste Stufe nach den Zeiten ärztlicher (Ä1), 
fachärztlicher (Ä2), oberärztlicher (Ä3) Tätigkeit, die in der Entgelttabelle in § 6 AVR-J angegeben 
sind. 
 
(4) Die Ärztinnen und Ärzte, Fachärztinnen und -ärzte, Oberärztinnen und -ärzte, erhalten von 
Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen 
Stufe. 
 
(5) Nachgewiesene förderliche Zeiten beruflicher Tätigkeit der letzten 5 Jahre vor der Einstellung 
oder Höhergruppierung werden auf die Zeiten des Erreichens der jeweiligen Stufen angerechnet. 
Die anzurechnenden Berufszeiten werden am Beginn des Dienstverhältnisses bzw. zum Zeitpunkt 
der Höhergruppierung festgestellt. 
Nachgewiesene förderliche Zeiten beruflicher Tätigkeiten innerhalb des Johanniter-Verbundes 
werden auf die Zeiten des Erreichens der jeweils höheren Stufen ohne Begrenzung angerechnet. 
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(6) Die Ärztinnen und Ärzte, Fachärztinnen und -ärzte, Oberärztinnen und -ärzte, haben die 
anrechnungsfähigen Zeiten innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Monaten nach Aufforderung 
durch die Dienstgeberin bzw. den Dienstgeber nachzuweisen. Zeiten, für die der Nachweis nicht 
fristgemäß erbracht wird, werden nicht angerechnet. Kann der Nachweis aus einem von den 
Ärztinnen und Ärzte, Fachärztinnen und -ärzte, Oberärztinnen und -ärzte, nicht zu vertretenden 
Grunde innerhalb der Ausschlussfrist nicht erbracht werden, so ist die Frist auf Antrag zu 
verlängern. 
 
 
§ 6 Eingruppierung und Vergütung  
 

(1) Die Ärzte sind wie folgt eingruppiert: 
 

a) Entgeltgruppe Ä1 
Approbierte/r Arzt/Ärztin mit Aufgaben die keine abgeschlossene Facharztweiterbildung 
voraussetzen.  
 

b) Entgeltgruppe Ä2 
Fachärztin/Facharzt mit entsprechender Tätigkeit 
Ärzte, denen ausdrücklich durch die Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber durch Ernennung zum 
Funktionsoberarzt/zur Funktionsoberärztin die medizinische Verantwortung für einen 
Funktionsbereich übertragen worden ist, erhalten über das Stufenentgelt der Entgeltgruppe Ä2 
eine Zulage von 500 Euro. 
 

c) Entgeltgruppe Ä3 
Arzt/Ärztin entsprechend Entgeltgruppe Ä2, dem/der ausdrücklich durch die Dienstgeberin bzw. 
dem Dienstgeber durch Ernennung zum/zur Oberarzt/-ärztin über die Aufgaben dieser 
Entgeltgruppe hinaus die medizinische Verantwortung für selbstständige Teil- oder 
Funktionsbereiche der Klinik bzw. Abteilung einschließlich der fachlichen Aufsicht über andere 
Fachärzte von der Dienstgeberin bzw. dem Dienstgeber übertragen worden ist. 

 
Der durch Ernennung zum leitenden Oberarzt/ Chefarztstellvertreter bestellte Arzt erhält eine Zulage von 
1000 Euro, wenn ihm mehr als 5 Ärzte unterstellt sind. Bei weniger als 5 unterstellten Ärzten beträgt die 
Zulage 500 Euro. Diese Zulage nimmt an tariflichen Steigerungen teil. 

 
 
(2) Es gilt folgende Entgelttabelle (alle Angaben in Euro): 

 

Entgelt- 
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

Ä 1 3528,57 
im 1. Jahr 

3728,57 
im 2. Jahr 

3871,43 
im 3. Jahr 

4119,05 
im 4. Jahr 

4414,29 
ab dem 
5. Jahr 

Ä 2 4657,14 
ab dem 
1. Jahr 

5047,62 
ab dem 
4. Jahr 

5390,48 
ab dem 
7. Jahr 

5590,48 
ab dem 
9. Jahr 

5785,71 
ab dem 
11. Jahr 

Ä 3 5833,33 
ab dem 
1. Jahr 

6176,19 
ab dem 
4. Jahr 

6666,67 
ab dem 
7. Jahr 

  

 
 

§ 22a AVR-J findet keine Anwendung. 
 
(3) Für den Zeitraum 01.01.2010 – 31.12.2010 werden die Tarifsteigerungen des BAT-KF übernommen. 
Über eine Erweiterung der Laufzeit entscheidet die AKJ.  
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§ 7 Abweichende Regelungen zum Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
 
(1) Die während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistung 
wird wie folgt als Arbeitszeit faktorisiert: 
 

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 

Bewertung als Arbeitszeit 

I. 0 % bis 40 % 60 % 
II 41 % bis 49 % 90 % 

 
 
(2) Die nach Absatz 1 errechnete Arbeitszeit kann in Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). Für 
die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Entgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 
fortgezahlt. 
 
(3) Pro Monat dürfen 16 Rufbereitschaften angeordnet werden. Die Dienste sollen gleichmäßig verteilt werden. 
Dabei ist ab der 13. Rufbereitschaft die Arbeitszeit mit 25 % zu bewerten. 
 
§ 8 Zeitzuschläge und Überstundenentgelt  
 
Der Arzt/ Ärztin erhält neben ihrem Entgelt Zeitzuschläge gemäß § 22 wie sie für die EG 13 anzuwenden 
sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


